
Liberale Argumente

 Nr. 14 / 26. September 2011 / 17. WP

 Eurostabilisierung

EFSF-Ertüchtigung

Mit dem Gesetz errichten die Koalitionsfraktionen die Grundlagen für die

Umsetzung der Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs der

Eurozone vom 11. März 2011 und der Erklärung der Staats- und

Regierungschefs der Eurozone und der EU-Organe vom 21. Juli 2011 zur

Ertüchtigung und weiteren Flexibilisierung der Europäischen

Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF).

Die neuen gesetzlichen Grundlagen ermöglichen einerseits die vereinbarte

Bereitstellung der maximalen Darlehnskapazität von 440 Mrd. Euro durch die

EFSF, indem eine Aufstockung des Garantierahmens, den Deutschland zur

Verfügung stellt, von 123 Milliarden Euro auf 211,0459 Milliarden Euro erfolgt.

Darüber hinaus wird die EFSF in die Lage versetzt, den konkreten Gefahren für

die Stabilität unserer gemeinsamen Währung und der Eurozone insgesamt

noch besser auch vorbeugend entgegenwirken zu können. So werden neben

der bereits bestehenden Möglichkeit einer Kreditvergabe an Mitgliedsstaaten

nun auch der Kauf von Staatsanleihen am Primär- und Sekundärmarkt, sowie

vorsorgliche Kredite und Darlehen an Staaten zur Rekapitalisierung von

Finanzinstituten bereitgestellt. Alle Hilfsmaßnahmen der EFSF werden auch in

Zukunft unter strikten Auflagen vergeben. Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Die

betroffenen Länder müssen den Weg der Haushaltskonsolidierung und

wirtschaftlichen Strukturreformen eigenständig gehen.

Die krisenhaften Zuspitzungen am Kapitalmarkt und der mehrfache Eingriff der

Europäischen Zentralbank (EZB) zu deren Bekämpfung haben in den

vergangenen Monaten gezeigt, dass die EFSF hinsichtlich ihres Volumens und

der Flexibilität ihrer Instrumente ausgebaut werden muss, um in Zukunft

möglichen Ansteckungsgefahren innerhalb der Währungsunion besser

entgegenwirken zu können. Die Koalitionsfraktionen sind sich einig, dass die

Stabilisierung der Gemeinschaftswährung durch geeignete Eingriffe am

Kapitalmarkt zuvorderst Aufgabe der von den Mitgliedsstaaten getragenen

EFSF und nicht der EZB ist.

Mit diesem Gesetz wird auch die parlamentarische Beteiligung an

Entscheidungen und Handlungen einer intergouvernementalen Rettungsfaziliät

auf eine substanziell höhere Stufe gehoben. So ist es den Koalitionsfraktionen



gelungen, einen umfassenden Parlamentsvorbehalt zu errichten, der sämtliche

maßgebliche, die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Deutschen

Bundestages berührende, Entscheidungen von einer vorherigen Zustimmung

des Deutschen Bundestages abhängig macht.

Leitlinie der Koalitionsfraktionen war einerseits die Handlungsfähigkeit der

EFSF im operativen Geschäft und damit eine effektive Abwehr konkreter

Gefahren für die Stabilität der Eurozone zu gewährleisten, anderseits aber auch

eine möglichst umfassende Beteiligung des Deutschen Bundestags bei allen

wesentlichen, insbesondere haushaltsrelevanten Fragen sicherzustellen. Diese

Maßgaben in Einklang zu bringen, ist in Form dieses Gesetzes, als Ergebnis

eines intensiven Abwägungsprozesses, aus Sicht der Koalitionsfraktionen

gelungen.

Um auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 7. September 2011

in das Gesetzgebungsverfahren optimal einzubeziehen, haben die

Koalitionsfraktionen ihre Vorstellungen über eine Parlamentsbeteiligung bei

erster Lesung des Gesetzes zunächst in Form eines Antrags auf

Bundestagsdrucksache 17/6945 und noch nicht im Gesetzentwurf selbst

festgehalten. Diese sind durch das Urteil des Verfassungsgerichtes bestätigt

worden, weshalb wir diese Leitlinien sodann vollumfänglich in dem Gesetz

umgesetzt haben. Damit erhält der Deutsche Bundestag die Kontrolle über alle

Entscheidungen der EFSF, die die Budgetverantwortung des Bundestags

berühren.

Mit vorliegendem Gesetz sind überdies die vom Bundesverfassungsgericht in

seinem Urteil vom 7. September 2011 aufgestellten Anforderungen einer

Parlamentsbeteiligung aus Sicht der Koalitionsfraktionen sogar bei weitem

übertroffen worden. Entgegen der in diesem Urteil ausdrücklich gebilligten

Möglichkeit einer erst nachträglichen Unterrichtung des Haushaltsausschusses

in Eilfällen, macht das Gesetz auch für solche Fälle besonderer Eilbedürftigkeit

oder Vertraulichkeit eine vorherige Zustimmung eines vom Deutschen

Bundestag für die Dauer einer Legislaturperiode gewählten Gremiums, das mit

Mitgliedern des Haushaltsausschusses besetzt wird, erforderlich.

Die Koalitionsfraktionen sind davon überzeugt, dass eine solche Regelung

unabdingbar ist, um die Handlungsfähigkeit der EFSF zu wahren und um

möglichen Schaden von der Währungsunion abzuwenden. Die von den Staats-

und Regierungschefs am 21. Juli 2011 beschlossene Flexibilisierung der

Instrumente der EFSF dient in allen Fällen der Bekämpfung von

Ansteckungsgefahren. Derartige Ansteckungsgefahren können sich kurzfristig

innerhalb weniger Tage oder Stunden entwickeln. Erforderlich sind deshalb

Verfahren, die eine schnelle Reaktion auf kurzfristige Marktentwicklungen

sicherstellen. Sowohl für die Abstimmung auf europäischer Ebene als auch für

die parlamentarische Beteiligung steht daher in der Regel nur ein enges

Zeitfenster zur Verfügung. Da die Instrumente auf die Beeinflussung des



Marktgeschehens zielen, bedarf es normalerweise auch der Geheimhaltung,

um die ergriffenen Maßnahmen nicht zu konterkarieren.

Ziel der vorsorglichen Maßnahmen (z. B. Bereitstellung einer Kreditlinie) ist es,

Mitgliedstaaten, die grundsätzlich über gesunde Fundamentaldaten verfügen,

bei kurzfristigen Finanzierungsschwierigkeiten zu helfen und so das Entstehen

einer tatsächlichen Krise und das Übergreifen auf andere Länder zu verhindern.

Derartige Situationen können sehr kurzfristig, etwa aufgrund externer Schocks

auftreten. Durch vorsorgliche Bereitstellung von Mitteln soll das Vertrauen des

Kapitalmarkts in die weitere Finanzierungsfähigkeit des Mitgliedstaats

wiederhergestellt bzw. gesichert werden. Hierzu bedarf es flexibler und

schlanker Entscheidungsverfahren, um eine sehr kurzfristige Reaktion zu

ermöglichen.

Mit der Möglichkeit für Kredite zur Rekapitalisierung von Finanzinstituten soll

Ansteckungsgefahren begegnet werden, die durch den Ausfall von

Finanzinstituten entstehen können. Aufgrund der starken Verflechtung des

europäischen Finanzsektors können derartige Ausfälle die Finanzmarktstabilität

und politische Stabilität auch in anderen Mitgliedstaaten gefährden. Die

Vergangenheit hat gezeigt, dass das Marktvertrauen plötzlich entzogen werden

kann. Aktuell wird dies bei den Banken in einem großen Mitgliedstaat deutlich,

deren Aktienkurse über Nacht einbrachen. In einem solchen Szenario bedarf es

schneller Handlungsmöglichkeiten. Zudem sind vertrauliche

Entscheidungsverfahren notwendig, um die Veröffentlichung sensibler

Geschäftsdaten der Finanzinstitute auszuschließen.

Durch den Kauf von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt soll in

Ausnahmefällen und nur auf Vorschlag der EZB die Funktionsfähigkeit der

Anleihemärkte und eine angemessene Preisbildung hinsichtlich Staatsanleihen

unterstützt und eine ausreichende Liquidität im Anleihenmarkt gewährleistet

werden. Interventionen auf dem Sekundärmarkt sind jedoch nur dann

erfolgversprechend, wenn zum einen kurzfristig auf schnelle

Marktentwicklungen reagiert werden kann und zum anderen verhindert wird,

dass entsprechende Maßnahmen vorher bekannt werden, damit die Märkte das

Verhalten nicht vorwegnehmen und dagegen spekulieren können.

Das vorliegende Gesetz bildet daher einen Parlamentsvorbehalt in Form eines

abgestuften Zustimmungsverfahrens ab. Für Fälle von Eilbedürftigkeit oder

Vertraulichkeit werden die Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestages von

Mitgliedern des Haushaltsausschusses wahrgenommen, die vom Deutschen

Bundestag für die Dauer einer Legislaturperiode gewählt werden. Alle neuen

Hilfsmaßnahmen für in Not geratene Mitgliedstaaten der Eurozone, die weder in

besonderer Weise eilbedürftig, noch vertraulich sind, erfordern hingegen

konstitutiv die Befassung und Zustimmung des Plenums des Deutschen

Bundestages als Form größtmöglicher parlamentarischer Einbindung. Überdies

kann das Eilgremium der Einschätzung der Eilbedürftigkeit jederzeit



widersprechen, mit der Folge, dass entweder der Haushaltsausschuss

insgesamt oder das Plenum des Deutschen Bundestages befasst werden. Dem

Deutschen Bundestag seinerseits steht natürlich frei, ein etwaiges Verfahren

durch einfachen Beschluss an sich zu ziehen. Dieses Verfahren ermöglicht

eine, am jeweiligen Einzelfall orientierte, maximale Einbindungsmöglichkeit des

Deutschen Bundestages.

Die Koalitionsfraktionen stellen fest, dass in der Anhörung des

Haushaltsauschusses am 19. September 2011 die Sachverständigen die

Ausgestaltung der parlamentarischen Mitwirkungsrechte, zumindest in der Form

der für die Anhörung vorgelegenen grundsätzlichen Leitlinien, ausdrücklich

begrüßt haben. Die öffentliche Anhörung hat zudem bestätigt, dass die

Erweiterung des Rettungsschirmes sowie die neuen Instrumente dringend

notwendig sind. Es wäre falsch, Europa und den Euroraum mit möglichst viel

Geld der Steuerzahler zu sichern. Deshalb verschaffen wir den betroffenen

Ländern Zeit, damit sie ihre Probleme selbst lösen können. Die Stabilität der

Eurozone kann langfristig nur aus sich selbst heraus in Form solider

Staatsfinanzen in jedem Mitgliedstaat gesichert werden.


